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Zahl kam zu beredtem Ausdruck. Die kleinere
Masse muBite dem Druck der groBeren Masse
weichen. -

Die Kostenverteilung fiir das SchieBwesen
auier Dienst.

(Korrespondenz.)

Das Problem der Heranziehung der Masse der
dienstpflichtigen Gewehrtragenden zu einem ihrem
Konnen entsprechenden MaBe an Uebung mit dar
Waffe auBer Dienst ist vor allem eine Kostenfrage.
Zum Ueben mit dem Gewehr brauchts bekanntlich
Patronen, und die kosten eben Geld. Es handelte
sich also von allem Anfang an darum, die Sache so
zu gestalten, daB der Einzelne durch das Ueben
finanziell nicht allzusehr belastet wurde. Das haben
unsere Behorden von jeher eingesehen. Schon im
17. und 18. Jahrhundert wurden fiir solche Ueb-
ungen obrigkeitliche Preise ausgerichtet, und was
der Bund in unserer Zeit fiir den gleichen Zweck
leistet, das driickt sich in Zahlen aus, die das jihr-
liche Gesamtbudget des einen und anderen kleinen
Landkantons erheblich iibersteigen. ~Wenn das
SchieBwesen in der Schweiz auf so hoher Stufe steht,
daB man uns darum im Ausland vielfach und mit
Recht beneidet, so ist das ganz wesentlich der ver-
stindnisvollen Forderung zu verdanken, die dasselbe
bei’ uns je und je bei den Behorden gefunden hat.

Geben wir uns einmal Rechenschaft dariiber,
welche Summen der Bund jihrlich fir die Zwecke
des auBerdienstlichen SchieBwesens aufwendet. In
seiner ,,Schweizer Heereskunde (pag. 269) gibt
Oberst i. G. Egli als Totalleistung des Bundes fiir
die nachgenannten Jahre folgende Zahlen an:

1880: Fr. 216,000
1890: , 239341
1900: , 760,426
1910: ,, 1,622,175
1911: ,, 1,543,337

In diesen Betrigen figurieren nur die Summen,
die der Bund direkt an die Schiitzenvereine aus-
richtet, und der Mindererlss fiir Patronen; der Bund
gab bekanntlich die Gewehrpatrone alter Ordonnanz,
deren Herstellung ihn 9 Cts. kostete, zu 5 Cts. an
die Schiitzen ab und iibernahm die Preisdifferenz
von 4 Cts. zu eigenen Lasten. In den obigen An-
gaben ist fiir die Jahre 1880 und 1890 dieser
Mindererlos fiir Patronen nicht aufgefiihrt; daraus
erklirt es sich zum guten Teile, da die Zahlen
fiir diese Jahre verhiltnismiBig so niedrig sind.
Die starke Steigerung von 1900 auf 1910 hat ihren
Grund hauptsichlich darin, daB inzwischen seit
1908 infolge der Bestimmungen der neuen Militir-
organisation von 1907 die jihrliche SchieBpflicht
fir alle Gewehrtragenden eingefiihrt worden ist.
Dadurch war die Zahl der zum Bezug des Bundes-
beitrages berechtigten Mitglieder der SchieBvereine
erheblich gestiegen, von 139,434 im Jahre 1900 auf
177,272 im Jahre 1910 und dementsprechend die
Summe der direkten Beitrige des Bundes, die
inzwischen erhoht worden waren, von Fr. 315,057
im Jahre 1900 auf  Fr. 535,518 im Jahre 1910.
Viel bedeutender waren die Mehrauslagen, die dem
Bund aus dem Mindererlés fiir Patronen infolge
des erheblich gesteigerten Verbrauchs erwuchsen;
dieser Mindererlos bezifferte sich im Jahre 1900
auf Fr. 445,369, im Jahre 1910 dagegen auf
Fr. 1,086,657.
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Nun setzen sich aber die Ausgaben des Bundes
nicht nur aus den direkten Beitrigen an die SchieB-
vereine und aus den Mehrkosten der Munition iber
den Abgabepjeis hinaus zusammen, sondern es
kommen noch verschiedene Posten hinzu, die, da sic
in unmittelbarem Zusammenhang mit dem aufer-
dienstlichen SchieBwesen stehen; mitgerechnet wer-
den miissen. Wir meinen die Ausgaben fiir die
SchieBkommissionen und die Schiitzenmeisterkurse,
die Provisionen an die Munitionsverkdufer, die
Kosten fiir den Munitionstransport. Das alles

"macht zusammen nochmals eineny Betrag von iiber

Fr. 200,000 pro Jahr aus. Die Rechnungen fiir die
Jahre 1910, 1911, 1912, 1913 und die Budgets fiir
die Jahre 1914 (die definitiven Rechnungsergebnisse
fiir 1914 liegen gegenwirtig noch nicht vor) und
1915 weisen nach den beziiglichen Botschaften des
Bundesrates die folgenden Zahlen auf:

1910 1911 1912 1913 1914 1915

Bundesbeitrige
SchieBkommission & 637,452 636,964 61648188 708,678.95 917,720 888,500

Sehiitzenmstrk.
Mun. Nindererlis 1,036,657 986,056 93477818 1020,194.90 630,868 720,000
Provisionen an 94,985 87320 84,3716.95 8185735 50,000 50,000

Muan.-Verkdnfer
Mon. Transport 1152 16316 16,318.45 16,303.40 16,000 16,000
Total 1,835,923 1,744,656 1,712,015.46 1,833,038.64 1,664,588 1,674,500

Der Vollstindigkeit halber ist beizufiigen, daB
von diesen Zahlen: jeweilen ein Beitrag von
Fr. 11,000 (1914: Fr. 9000, 1915 Fr. —) in Abzug
zu bringen ist, der zur Unterstiitzung der Tam-
bourenvereine und Skikurse bestimmt war; die eid-
gendssischen Rechnungen fithren diesen unter der
Rubrik ,,SchieBvereine’ auf, obschon er mit dem
SchieBwesen nichts zu tun hat.

Als jéhrliche Ausgabe des Bundes fiir das auller-
dienstliche Schiefen erhalten wir so im Jahre 1913
einen Betrag von rund Fr. 1,822,000.

Die eidgencssische Staatsrechnung enthilt nun
aber iiberdies noch einige weitere Posten, die zwar
mit den Schiitzenvereinen an und fiir sich in keinem
oder nur in indirektem Zusammenhang stehen, die
aber ebenfalls fiir die Forderung der SchieBfertig-
keit der Armee auBerhalb dem Bereich des eigent-
lichen Militdrdienstes bestimmt sind und die man
darum nicht auBer Acht lassen darf, wenn man ein
vollstindiges Bild dessen erhalten will, was der
Bund auf diesem Gebiete leistet. Es sind das die
Beitrige des Bundes an die Kosten des militdrischen
Vorunterrichts und an die Ausbildung der Jung-
schiitzen und der Kadetten. Die Ausgaben fiir diese
Zwecke haben betragen in den Jahren 1910 bis 1913
resp. sind budgetiert fiir die Jahre 1914 und 1915
mit folgenden Summen:

Nilitar. Vorunterriht 1910 1911 1912 1913 1914 1916

Jungsehiitzen 260,190 340,486 355,673.85 330,391.19 331,000 223,500
Kadetten 18,600 17,970  21,235.00 20,320.00 20,500 20,500
Total 218,790 358,416 376,908.85 350,711.19 351,500 244.000

Diese Betrige miissen zu den vorher genannten
(Bundesbeitrige an die Schiitzenvereine, Minder-
erlos aus Patronen, Provisionen an die Munitions-
verkdufer etc.) hinzugezihlt werden. Dann erhilt
man als Totalleistung des Bundes fiir die Forderung
des auBerdienstlichen SchieBwesens folgende Sum-
men fiir die Jahre

1910: Fr. 2,114,713
1911: . 2,103,072
1912: , 2,088,924
1913: . 2,183745
1914: , 2,016,088
1915: , 1,918,500



Das ist oder war wenigstens bis 1913 ziemlich
genau der 20. Teil oder 5% des gesamten Militir-
budgets der Eidgenossenschaft. AuBerdem ist daran
zu erinnern, daB auch die Kantone aus eigenen
Mitteln das SchieBwesen unterstiitzen, sei es in Form
von Anlage und Unterhalt der SchieBiplitze, sei es
durch Beitrige an die Vereine, Gratisabgabe von
Munition, weiter durch Uebernahme eines Teils der
Kosten des militirischen Vorunterrichts und der
Kadetteninstruktion. Welch ansehnliche Hohe diese
kantonalen Leistungen erreichen kionnen, mag aus
zwei Beispielen hervorgehen. Der Kanton Basel-
Stadt hat in den Jahren 1899 bis 1911 fiir die An-
lage und den Unterhalt der Schiefiplitze total
Fr. 532,544.13 ausgegeben; dazu kommen jihrlich
Fr. 3500 bis 4000, zusammen von 1899 bis 1911
Fr. 40,933.— Barsubventionen an die Vereine. Der
Kanton Ziirich stellt dem SchieBoffizier der 5. Di-
vision einen Betrag von jahrlich Fr. 2500 zur Ver-
fiigung zur Bestreitung der Kosten fiir spezielle
Ausbildung der schlechten Schiitzen. Ueberdies ver-
giitet Ziirich simtlichen Gewehrtragenden unter
gewissen Bedingungen bis auf 65 Patronen pro
Mann. Diese Munitionsvergiitungen erreichten im
Jahre 1909 den Betrag von Fr. 27,410.25, im Jahre
1910 Fr. 27,930.15.

Man darf also wohl sagen, daB die Summen, die
in der Schweiz jihrlich aus 6ffentlichen Mitteln fiir
die Forderung des SchieBwesens auBer Dienst auf-
gewendet werden, eine ganz betrichtliche Hohe
erreichen. Das allein schon rechtfertigt es, wenn
die Behorden durch Aufstellung bestimmter Vor-
schriften und genaue Kontrolle den Vereinen gegen-
iiber dafiir sorgen, dall diese Gelder eine moglichst
zweckentsprechende und nutzbringende Anwendung
erhalten, und auch von dem einzelnen SchieBpflich-
tigen die Erfiilllung einer Minimalleistung fordern,
damit auch er sich dariiber ausweise, dal die auf
ihn fallende Quote dieser hohen Betrige von ihm
nicht einfach verpulvert worden ist im eigentlichen
Sinne des Wortes. Die ‘Allgemeinheit, die sich das
SchieBwesen auBer Dienst so viel kosten ldBt, hat
gewiBl das Recht, zu verlangen, daB als Gegenwert
das Moglichste getan werde, um dem Ziel, das man
damit zu erreichen hofft, die Hebung und Erhaltung
der SchieBfihigkeit der Masse, auch wirklich tun-
lichst nahe zu kommen.

(Fortsetzung folgt.)

Betrachtungen zur psychischen Seite
der Marschdisziplin.

Wer ein marschierendes Bataillon namentlich
gegen das Ende eines anstrengenden Marsches auf-
merksam betrachtet, der wird den Leuten auf den
ersten Blick ansehen, ob die Marschdisziplin eine
festgefiigte ist oder ob die Autoritdt der Fiihrer
oder anderer Organe versagt hat.

Eine Truppe, die mit erhobenem Kopf und in
elastischem Schritt, der eine oder andere mit etwas
Miihe ausschreitend, aber in festem Takt und
gutem Tempo marschiert, ist sicher gut diszipliniert.
Auf ihrer Marschstrae werden keine Marsch-
maroden liegen. Am Abend des Marschtages
werden wohl eine Anzahl marschkranker Leute
sich im Krankenzimmer behandeln lassen, aber
alle sofort zur Truppe zuriickkehren, um am
folgenden Tage dieselben oder noch grofiere
Leistungen durchzuhalten.
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Ein solcher Zustand der Truppe kann nur durch
zielbewuBtes Zusammenarbeiten aller verantwort-
lichen Instanzen erreicht werden. Es ist nicht
nur das korperliche Training des Einzelnen zum
Marsch, nicht nur das Einhalten des richtigen
Tempos durch den zur Spitze befohlenen Zug-
fiihrer, die Richtung und das Zusammenhalten der
Glieder, der Wechsel von Marsch und Ruhe, die
Gewdhrung von Marscherleichterungen, das Wasser-
fassen zur rechten Zeit und am rechten Ort, das
die Marschleistung zu einer vollkommenen macht.
Alle diese einzelnen Momente, die unrichtig ver-
standen oder wunrichtig durchgefiihrt in ihrer
Gesamtheit oder einzeln ihre Folgen auf die
Qualitdt des Marsches haben werden, spielen keine
so groBe Rolle wie der Geist der Truppe, mit dem
sie die Strapazen ertrigt. Dieser Geist geht vom
Beispiel der Fiihrer aus. Auch die Aerzte des
Bataillons sind an ihrem Platze und mit ihren
Mitteln verpflichtet, immer und immer wieder an
der Erziehung dieses Geistes mitzuwirken. Der
Bataillonsarzt hat eine groBe Macht iiber die Leute;
er muB sie nur auszuiilben wissen. Er darf fiir
die Truppe kein ,,Herr Doktor® sein, zu dem man
geht, wenn man nicht mehr mitkommen will,
sondern die Leute miissen auch in ihm den Offizier,
den Vorgesetzten sehen, der nur vermoge seiner
fachtechnischen Ausbildung in der Lage isi, die
Marschbeschwerden zu erleichtern, der aber unter
keinen Umstinden Hand dazu bietet, einem
Driickeberger durchzuhelfen. Der Bataillonsarazt
muB sich zuerst iiber diese seine Stellung selbst
im Klaren sein, denn es gibt Leute, die viel
routinierter auftreten und viel geriebener sind, als
ein junger Bataillonsarzt, der zum ersten Mal die
Verantwortung fiir den Sanititsdienst bei seinem
Bataillon tragt. Hat die Mannschaft erst einmai
herausgefunden, wo sie den Bataillonsarzt packen
kann, so ist er verloren. Er muB deshalb iiber
eine Sicherheit des Auftretens verfiigen, die nicht
nur auf seinem fachtechnischen Wissen, sondern
in seiner ganzen Personlichkeit als Offizier und
Vorgesetzter der Truppe begriindet ist.

Aus meiner Diensterfahrung mochte ich deshalb
folgendes zu diesem Kapitel beitragen.

Auf jedem Marsche werden sich eine Anzahl von
Leuten marschkrank melden. Es ist auch von
Seite der Bataillonsirzte darauf zu dringen, dafB
sie nicht von sich aus aus der Marschkolonne aus-
treten, sondern sich bei ihrem Vorgesetzten ab-
melden. Der Vorgesetzte weist sie dann den
Bataillonsirzten zu. Eine genaue Untersuchung
kann nur wihrend eines Marschhaltes vorgenommen
werden und deshalb sind alle Marschkranken bis
zum néchsten Marschhalt mitzunehmen. So weit
kommt jeder mit. Beim Marschhalt, wihrend-
dessen sowieso die Revision des Schuhwerks vor-
genommen wird, werden marschkranke Leute unter-
sucht, behandelt und konnen dann in der Regel
weiter marschieren. Ausnahmen sind Distorsionen
und wirkliche Marschfrakturen, von welch letzteren
wir in diesem Dienst wirklich nur eine gesehen
haben. Wer sich dem Befehle eines Bataillons-
arztes, weiter zu marschieren, widersetzt, ist genau
so strafbar, wie jeder, der einem Befehl eines
Vorgesetzten nicht nachkommt. Ein Bataillons-
arzt, der seinen Befehlen riicksichtslos Nachachtung
verschafft, wird den Erfolg bald sehen, denn wenn
die Truppe einmal gesehen hat, daB sich der




	Die Kostenverteilung für das Schiesswesen ausser Dienst

